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Der Bebauungsplan wurde 

 in der Zeit vom 07.09.2015 bis einschließlich 09.10.2015 (außer am 21.09.2015 und am 22.09.2015) öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 

am 13.07.2016 beschlossen. 

Berlin, den 14.07.2016 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Stadtentwicklungsamt 

Fachbereich Stadtplanung 
 

gez. Groth 
Fachbereichsleiter 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 und  § 11 Abs. 1  
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den 13.07.2016 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
 

gez. Dr. Giffey  gez. Blesing 

Bezirksbürgermeisterin  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 12.08.2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 480 verkündet worden. 
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Abzeichnung
Bebauungsplan XIV-262b

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

1. Im Gewerbegebiet GE 1 sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. 

2. In den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 4 sind Tankstellen nicht zulässig. 
Die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung (Ver-
gnügungsstätten) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

3. In den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 4 sind Einzelhandelsbetriebe unzu-
lässig. Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte 
Verbraucher zugelassen werden, die einem Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse deutlich untergeordnet sind, um ausschließlich dort 
hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte 
zu veräußern. 

4. In den Gewerbegebieten GE 2 bis GE 4 kann die zulässige Grundflächen-
zahl durch die Grundflächen von Garagen- und Stellplätzen mit ihren Zu-
fahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 
überschritten werden. 

5. In den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 4 können im Einzelfall ausnahms-
weise einzelne Dachaufbauten, wie z.B. Schornsteine, Lüftungsanlagen, 
Aufzugsschächte und Solaranlagen, oberhalb der festgesetzten Oberkante 
(OK) zugelassen werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme techni-
scher Einrichtungen dienen. 

6. Im Gewerbegebiet GE 2 bis GE 4 wird als Bauweise festgesetzt, dass 
Baukörper mit einem seitlichen Gebäudeabstand zu den Grundstücksgren-
zen zu errichten sind. Die Gebäudelänge darf größer 50 m betragen. 

7. Auf der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung ist die vor-
handene Vegetation in der Weise zu erhalten, dass entlang der Verkehrs-
flächen der Eindruck einer dichten Hecke erhalten bleibt. Die Bindungen 
für Bepflanzungen gelten nicht für Wege und Zufahrten. 

8. Die Fläche zum Anpflanzen ist gärtnerisch in der Weise anzulegen, dass 
der Eindruck einer dichten Hecke entsteht. Die Bepflanzungen sind zu er-
halten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege und Zufahr-
ten. 

9. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Fest-
setzung. 

10. Die Fläche A ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, einem 
Fahrrecht zugunsten des Landes Berlin und einem Fahr- und Leitungsrecht 
für die zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

11. Die Fläche B ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Un-
ternehmensträgers zu belasten. Die Fläche ist nur mit flachwurzelnden An-
pflanzungen und leicht zu beseitigenden Befestigungen zu versehen. 

12. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festset-
zungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der 
in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
Hinweise: 
Bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 7 und Nr. 8, außerhalb der 
Fläche B, wird bei Abgang und Neupflanzung die Verwendung von Arten der der 
Begründung beigefügten Pflanzliste 1 vom 25.03.2015 empfohlen. 
 
Bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 8, innerhalb der Fläche B, und 
Nr. 11 wird die Verwendung von Arten der der Begründung beigefügten Pflanz-
liste 2 vom 25.03.2015 empfohlen. 
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       Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden. Zugrunde  
gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013

und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Förderung des Klimaschutzes
bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.7.2011.

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans
vom 18.08.2015 übereinstimmt.
Berlin, den

Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Vermessung und Geoinformation

(Hanisch)

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Maßstab 1 : 1 000
50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

Bebauungsplan
XIV-157b

f.am 28.06.1993

Bebauungsplan
XIV-157a

f.am 07.10.1975

Bebauungsplan
XIV-262ab

Bebauungsplan
XIV-157d

f.am 19.10.1976

Bebauungsplan
XIV-157e

f.am 20.11.2007

Metzdorf
Schreibmaschinentext
gez. Hanisch

Metzdorf
Schreibmaschinentext
07.09.2016




